
SKG Schneppenhausen 

Abteilung Tischtennis 
 

 

Spartenbeitrag 
Der Spartenbeitrag hat grundsätzlich folgende Bedeutung: 
Die SKG Gräfenhausen und die SKG Schneppenhausen haben unterschiedliche Mitgliedsbei-
träge. Damit alle TTV Mitglieder gleich behandelt werden, müssen die Mitglieder in der SKG 
Schneppenhausen einen Spartenbeitrag bezahlen, welcher den Unterschied zum Mitglied der 
SKG Gräfenhausen ausgleicht. 

In der Jahreshauptversammlung der TT-Abteilung der SKG Schneppenhausen am 
28.01.1999 wurde folgender Grundsatzbeschluss gefasst: 
Wir sind der Meinung, dass nur durch einen Spartenbeitrag für die Tischtennisabteilung die Fi-
nanzierung unserer intensiven und erfolgreichen Jugendarbeit in Zukunft gesichert werden 
kann. Diese Einnahmen fließen ausschließlich in die Kasse der TT-Abteilung und kommen so-
mit direkt an die Adresse der Schüler und Jugendlichen. Für einen weiteren Einblick in die Fi-
nanzen der Abteilung steht Ihnen selbstverständlich unser Rechner zur Verfügung. 

 

Dieser Spartenbeitrag wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung der TT-Abteilung vom 
13.03.2002 mit Wirkung zum 01.01.2002 in EURO umgerechnet und auf 2,00 € je aktives Mit-
glied, unabhängig ob Erwachsene oder Jugendlich, festgesetzt. 
Dieser Grundsatz gilt weiterhin. 
 
 

Ermächtigung - zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
Hiermit ermächtige ich die Abteilung Tischtennis der SKG Schneppenhausen widerruflich, den 
von mir zu entrichtenden Spartenbeitrag in der jeweiligen Höhe bei Fälligkeit zu Lasten meines 
unten genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 

 

Mitgliedsname 
(Vor- und Zuname) 

 

Anschrift 
 
 
 

Beginn des Spartenbeitrages 
 

IBAN 
 

Bank 
 

BIC 
 

Name des Kontoinhabers 
 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Gebühren von unberechtigten Rücklastschrif-
ten gehen zu Lasten des Mitgliedes. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vor-
genommen. 

Die Kündigung des Spartenbeitrages kann zum jeweiligen Monatsende erfolgen. 
 
 
 
 

(Ort und Datum) 
 

 (Unterschrift des Mitgliedes) 
 
 
 

(Unterschrift des Kontoinhabers)  (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 


